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GruSSwort  
 

 
Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin, 

im Sommer 2005 ist unser Ratgeber mit Tipps und Informationen für 
Pflegende und pflegebedürftige Menschen zum ersten Mal erschienen. 
Die überaus große Nachfrage nach dem Familienpflegeratgeber hat uns 
gezeigt, wie viele Menschen mehr über das Thema häusliche Pflege wis-
sen wollen und wie wichtig es ist, alle Informationen zusammenzufassen.

Ich freue mich, dass der Familienpflegeratgeber so rege genutzt wird. Er 
bietet Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen eine gute Orien-
tierung, wird in der Beratungs- und Bildungsarbeit eingesetzt und stößt 
auch außerhalb der Landesgrenzen auf ein beachtliches Interesse. 

Die mittlerweile vierte Auflage des Familienpflegeratgebers wurde wieder 
mit kompetenten Partnerinnen und Partnern meiner Initiative „Menschen 
pflegen“ erstellt. Aktuelle Beiträge informieren u. a. über die Reform der 
Pflegeversicherung, das Pflegezeitgesetz und das neue Landesgesetz über 
Wohnformen und Teilhabe, das am 1. Januar 2010 in Kraft getreten ist.

In Rheinland-Pfalz leben rund 70 Prozent aller Pflegebedürftigen zu 
Hause. Die Pflege eines Angehörigen verändert den Alltag einer Familie. 



4

Toleranz, Nachsicht und Solidarität sind gefordert. Die Pflege eines An-
gehörigen kann aber auch ein neues Gemeinschaftsgefühl in der Familie 
wecken. Nicht selten tritt ein Pflegefall überraschend auf; meistens je-
doch ist der Weg von einer unterstützenden Begleitung bis zur dauerhaft 
intensiven pflegerischen Betreuung zu Hause ein langsam fortschreiten-
der Prozess, währenddessen Familien unterschiedliche Formen der Hilfe 
und Unterstützung brauchen. 

Es gibt in unserem Land viele gute Beratungsangebote, begleitende Un-
terstützungsdienste und auch hauswirtschaftliche Hilfen, die Pflegende 
und pflegebedürftige Menschen unterstützen. Unser Ratgeber beschreibt 
diese verschiedenen Angebote und gibt Ihnen Hinweise, wie Sie sie  
nutzen können. Auch für Freizeitangebote oder soziale Kontakte bietet 
der Ratgeber viele hilfreiche Informationen. 

Der Pflegeratgeber ist ein Wegweiser, der Familien hilft, in Pflegesituatio-
nen schnell und gezielt alle notwendigen Hilfen organisieren zu können. 

Er befasst sich z. B. mit folgenden Fragen:
Wie kann ich im Alter so lange wie möglich selbstbestimmt leben?■■
Wie kann ich mich auf eine Hilfe- und Pflegebedürftigkeit vorbereiten?■■
Wo erhalte ich schnelle und umfassende Beratung aus einer Hand?■■
Welche Leistungen gibt es wann aus der Pflegeversicherung?■■
Kann ich meine Wohnung barrierefrei umgestalten?■■
Welche professionellen Dienste können die Pflege in der Familie  ■■
unterstützen?
Wie kann ich Beruf und Pflegeaufgaben gut miteinander vereinbaren?■■
Welche Hilfen gibt es beim Umzug in eine Pflegeeinrichtung?■■

Der praktische und menschliche Beistand von Angehörigen und ehren-
amtlich engagierten Menschen ist neben einer guten medizinischen und 
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professionellen pflegerischen Versorgung entscheidend für das Wohlbe-
finden pflegebedürftiger Menschen. Deshalb brauchen wir ein Netzwerk 
zwischen denen, die in Familie, Nachbarschaft oder Gemeinde für die 
Pflege älterer Menschen Verantwortung übernehmen, und denen, die 
professionelle Pflege leisten. 

Ich danke allen, die sich für eine gute Pflege engagieren, sei es in der Fami-
lie, als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer oder in den Pflegeberufen.

Ich danke an dieser Stelle aber auch allen, die ihre fachliche Kompetenz 
und ihre Erfahrungen eingebracht haben, um den vorliegenden Rat- 
geber zu erstellen. Sie alle haben dazu beigetragen, dass ein aktuelles  
und kompetentes Nachschlagewerk rund um das Thema häusliche  
Pflege entstanden ist. 

Malu Dreyer
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
des Landes Rheinland-Pfalz
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1. Aktiv und selbstständig 
im Alter 

Ältere Menschen sind heute gesünder und vitaler als frühere Generatio-
nen. Mit steigender Lebenserwartung bleibt nach der Beendigung des 
Arbeitslebens mehr Zeit für eine aktive und mobile Lebensgestaltung. 
Immer mehr Seniorinnen und Senioren möchten sich ihre Selbstständig-
keit durch ehrenamtliches Engagement und Teilhabe am sozialen Leben, 
durch Kommunikation und durch Gesundheitsvorsorge so lange wie mög-
lich erhalten.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass ehrenamtliches Engagement 
besonders bei den über 60-Jährigen zugenommen hat. Sie verfügen über 
wertvolle Erfahrungen und Kompetenzen und einen reichen Wissens-
schatz. Mit ihrem gesellschaftlichen Engagement knüpfen sie neue Kon-
takte, erhalten sich ein positives Lebensgefühl und schaffen einen  
Mehrwert für das Gemeinwesen. 

Mit zunehmendem Alter können sich aber auch gesundheitliche Einschrän-
kungen ergeben, die Hilfe notwendig machen. Es gibt in Rheinland-Pfalz ein 
großes Angebot an Hilfen für ältere Menschen, die es ihnen ermöglichen, 
weiterhin in den eigenen vier Wänden leben zu können. Sollten Sie im Alltag 
Unterstützung brauchen, scheuen Sie sich nicht, Angebote, die Ihnen eine 
Hilfe sein können, in Anspruch zu nehmen. Pflegestützpunkte in Ihrer Nähe 
beraten Sie gerne dabei (Liste im Anhang Seite 113).
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Kontakte, Gemeinschaft, Lebensfreude

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an…!“  
Für viele ältere Menschen bietet der Lebensabschnitt nach Berufstätigkeit 
und Familienphase eine Chance, diese neue Lebensphase bewusst zu er-
leben und zu gestalten. Gebraucht werden und gleichzeitig etwas für sich 
selbst tun, das sind die Hauptgründe für Seniorinnen und Senioren, neue 
Betätigungsfelder zu suchen und sich soziale Kontakte und Lebensfreude 
bis ins hohe Alter zu erhalten. 

Landesleitstelle „Älter werden in Rheinland-Pfalz“

Die Landesleitstelle „Älter werden in Rheinland-Pfalz“ im Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen ist seit 1993 Ansprech-
partnerin für ältere Menschen im Lande. Ihre Aufgabe ist unter anderem, 
Betätigungsfelder zu initiieren oder zu unterstützen, die älteren Men-
schen ermöglichen, ihre Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen.

Die Landesleitstelle fördert z. B. Bildungsangebote, Kulturprojekte, Senio
rensport, Erzählcafés, Seniorenbüros, Selbsthilfegruppen oder generatio-
nenübergreifende und interkulturelle Initiativen. Vierteljährlich informiert 
die Landesleitstelle in der Seniorenzeitung „Spätlese“ über aktuelle Ent-
wicklungen in der Seniorenpolitik und über Neuigkeiten der Seniorenarbeit 
in den Regionen.

Initiativen vor Ort 

Welche Initiativen es in Ihrer Nähe gibt und welches Angebot für Sie oder 
Ihre älteren Familienmitglieder von Interesse sein könnte, erfahren Sie 
bei den regionalen Leitstellen „Älter werden“ in Rheinland-Pfalz, bei den 
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1
kommunalen Seniorenbeiräten, den kommunalen Fachkräften der Alten-
hilfe vor Ort, bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung oder bei der Landes-
leitstelle „Älter werden in Rheinland-Pfalz“. 

Kontakt:
Landesleitstelle „Älter werden in Rheinland-Pfalz“
im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
Gabi Frank-Mantowski
Bauhofstraße 9
55116 Mainz
Telefon	06131/16 2685
Telefon	06131/16 5788
Telefax	 06131/16 172685 
gabi.frank-mantowski@masgff.rlp.de
www.masgff.rlp.de 

Barrierefrei wohnen zu Hause

Wer von uns hat nicht den Wunsch, so lange wie möglich in den eigenen 
vier Wänden zu leben? Das gibt uns Sicherheit, Geborgenheit, und erhält 
die gewohnte Lebensqualität. Wegen alters- und krankheitsbedingter Ein-
schränkungen ist es häufig erforderlich, vorhandenen Wohnraum an ver-
änderte Bedürfnisse anzupassen. Eine Wohnraumanpassung erleichtert 
nicht nur das eigene Leben, sondern auch die Betreuung und Pflege. Bera-
tungsstellen für barrierefreies Wohnen stehen bei der Planung und bei  
der Umsetzung mit fachlichem Rat zur Seite. Die Beratung ist kostenlos. 

Die Pflegestützpunkte in Ihrer Nähe bieten Ihnen gerne Basisinformatio-
nen an. Das Verzeichnis der Pflegestützpunkte finden Sie im Anhang die-
ses Ratgebers, Seite 113. 
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Alle Wohnberatungsangebote finden Sie im Überblick in der Broschüre 
„Fragen zu barrierefreier Wohnraumanpassung?“ Sie können die Broschüre 
kostenfrei anfordern beim:
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
Bauhofstraße 9 
55116 Mainz. 
Sie erhalten die Broschüre auch beim Pflegestützpunkt in Ihrer Nähe.

Landesberatungsstelle „Barrierefrei Bauen und Wohnen“

Seit 1995 besteht in Rheinland-Pfalz die Landesberatungsstelle „Barriere-
frei Bauen und Wohnen“. Dieses Beratungsangebot wird getragen von  
der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. in Kooperation mit der Archi- 
tektenkammer Rheinland-Pfalz. Hier können sich Seniorinnen und Senio-
ren und deren Angehörige über die Möglichkeiten der altersgerechten 
Anpassung von Wohnraum informieren. Zum Beispiel über ebenerdige 
Duschen, Handläufe und Haltevorrichtungen, Hilfsgeräte im Alltag oder 
die Beleuchtung von Außentreppen und Eingangsstufen.

Pflegebedürftige Menschen, die in einer Pflegestufe eingestuft sind, haben 
Anspruch auf einen Zuschuss der Pflegekasse zur Verbesserung des  
individuellen Wohnumfeldes. Für Umbauten, die die häusliche Pflege 
erleichtern oder den Betroffenen eine selbstständigere Lebensführung 
ermöglichen, stehen bis zu 2.557 Euro zur Verfügung. Solche Umbauten 
können beispielsweise der Einbau eines Treppenliftes oder einer boden-
gleichen Duschkabine sein. Abhängig vom Einkommen ist ein angemesse-
ner Eigenanteil zu tragen. 

In der Landesberatungsstelle in Mainz sowie in den regionalen Außenstel-
len in Kaiserslautern, Trier, Speyer, Daun, Neuwied, Pirmasens, Koblenz, 
Ludwigshafen und Bad Kreuznach, werden Interessierte kostenlos von 
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1
fachlich geschulten Architektinnen und Architekten beraten. Auch Haus-
besuche sind nach Absprache möglich.

Informationen:
Landesberatungsstelle „Barrierefrei Bauen und Wohnen“
Heidemarie Galle
Gymnasiumstraße 4
55116 Mainz
Telefon	06131/223078
Telefax	 06131/223079
Barrierefrei-wohnen@vz-rlp.de

Gemeinschaftliches wohnen im Alter

Für Seniorinnen und Senioren, die im Alter nicht allein wohnen möchten 
und den Kontakt mit Gleichgesinnten suchen, gibt es vielfältige Modelle 
gemeinschaftlichen Wohnens. Diese neuen Wohnformen erlauben es 
älteren Bürgerinnen und Bürgern, ihren Alltag gemeinsam aktiv zu gestal-
ten und sich gegenseitig zu unterstützen. Informieren Sie sich über die 
neuen Wohnformen im Alter bei den rheinland-pfälzischen Beratungs-
stellen für gemeinschaftliches Wohnen. 

Beratungsstellen „LebensWohnraum“ und „Gemeinschaftliches 
Wohnen Pfalz“

Die Beratungsstelle für gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und ge-
nerationenübergreifendes Wohnen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), 
Kreisverband Mainz-Bingen, und die Beratungsstelle Gemeinschaftliches 
Wohnen Pfalz informieren ältere Menschen über gemeinschaftliche 
Wohnformen als Alternativen zum Leben in einem Ein-Personen-Haus-
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halt oder einer Pflegeeinrichtung. Die Beratungsstellen bündeln Initia-
tiven in Form einer Erfahrungs- und Kontaktbörse. Sie unterstützen und 
beraten Gruppen dabei, gemeinschaftsorientierte, generationenüber-
greifende Wohnprojekte ins Leben zu rufen.

Die Wohnprojektemappe für Rheinland-Pfalz (www.drk-lebenswohnraum.de) 
gibt Auskunft über gemeinschaftliche Wohnprojekte und aktive Gruppen 
im Land. Über die Beratungsstelle LebensWohnraum können Sie auch 
einen Newsletter zu Neuigkeiten über das gemeinschaftliche Wohnen in 
Rheinland-Pfalz beziehen. 

Informationen: 
Deutsches Rotes Kreuz Mainz-Bingen
Beratungsstelle LebensWohnraum
Berit Herger 
Mitternachtsgasse 3a 
55116 Mainz
Telefon	06131/269 33
Telefax	 06131/269 81
lebenswohnraum@drk-mainz.de 
www.drk-lebenswohnraum.de

Beratungsstelle Gemeinschaftliches Wohnen Pfalz
Gisela Wissing 
Kronstraße 40
76829 Landau 
Telefon	06341/9858 12
Telefax	 06341/9858 20
Gisela.wissing@evkirchepfalz.de
Gemeinschaftliches-wohnen@evkirchepfalz.de 
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„PflegeWohnen“ Rheinland-Pfalz 
Landesberatungsstelle für ambulant betreute Wohngemeinschaften 

Gut zu wohnen, bedeutet Lebensqualität. Für Menschen, die wegen alters-
bedingter körperlicher oder geistiger Einschränkungen nicht mehr zu 
Hause leben können, bietet das gemeinsame familienähnliche Wohnen in 
einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft eine attraktive Alternative. 
Ältere Menschen mit Hilfebedarf können hier in einer Umgebung leben, 
die mit der vertrauten häuslichen Atmosphäre vergleichbar ist. Angehörige 
sind als Vertrauenspersonen in die Wohngemeinschaften eingebunden. 

Die DRK-Landesberatungsstelle PflegeWohnen berät Interessierte über 
ambulant betreute Wohngemeinschaften in Rheinland-Pfalz. Sie bietet 
außerdem eine fachkundige Unterstützung für Pflegebedürftige und  
deren Angehörige und informiert über aktuelle Projekte und Veranstal-
tungen. 

Informationen:
DRK-Kreisverband Mainz-Bingen e.V. 
Landesberatungsstelle PflegeWohnen 
Stephanie Mansmann
Mitternachtsgasse 6
55116 Mainz
Telefon	06131/269 73
Telefax	 06131/269 81
pflegewohnen@drk-mainz.de
www.drk-pflegewohnen.de 
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Servicestellen für die Rehabilitation und Teilhabe

Trägerübergreifende Servicestellen für Rehabilitation und Teilhabe  
(Gemeinsame Servicestellen) bieten Auskunft und Beratung für Menschen 
mit Behinderungen. Mit ihrer Hilfe kann beispielsweise geklärt werden, 
wer die Kosten für ein Hilfsmittel oder ein persönliches Budget überneh-
men kann. 

Die Gemeinsamen Servicestellen helfen Menschen mit Behinderung 
und deren Angehörigen bei der Antragsstellung zu Rehabilitations- und 
Teilhabeleistungen. Sie klären die Zuständigkeiten und achten auf eine 
zeitnahe Entscheidung der Anträge. Gemeinsame Servicestellen sind ein 
Angebot der verschiedenen Rehabilitationsträger (Rentenversicherung, 
Krankenkasse, Sozialhilfe, Agentur für Arbeit und andere). Sie sind nahezu 
in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt eingerichtet. Servicestellen 
in Ihrer Nähe finden Sie unter www.reha-servicestellen.de. 
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2. Rechtzeitig auf Pflege 
vorbereitet sein 

Wenn wir jung sind, uns gesund fühlen und ein selbstbestimmtes Leben 
führen, fällt es schwer, sich mit dem Thema „Pflege“ auseinanderzuset-
zen. Gerne verdrängen wir die Vorstellung, dass unsere Eltern, die Part-
nerin oder der Partner oder gar wir selbst pflegebedürftig werden und  
möglicherweise dauerhaft die Hilfe anderer Menschen benötigen könnten.  
Wer nach dem Grundsatz lebt „für immer jung“, verschließt die Augen 
vor der Realität. Jeden Tag werden wir älter, und je älter wir werden, desto 
näher rückt die Lebensphase, in der wir auf Hilfe und Pflege angewiesen 
sein könnten.

Pflegen und Begleiten in der Familie

Fragt man Angehörige, warum sie alte Menschen in der Familie pflegen, 
so antworten sie meistens: „Das ist doch selbstverständlich!“ In Rhein-
land-Pfalz werden rund 70 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen zu 
Hause gepflegt. Meist sind es die Töchter oder die Schwiegertöchter,  
die sich für die Pflege verantwortlich fühlen, während Söhne bislang eher 
seltener die Pflege übernehmen. Hauptgründe für die Übernahme der 
Pflege sind eine besondere Verbundenheit mit den Eltern oder Schwieger-
eltern, die räumliche Nähe oder materielle Zuwendungen, die die er-
wachsenen Kinder von den Eltern erhalten.
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Mitunter fällt es pflegenden Angehörigen zu Beginn der Übernahme einer 
Pflegeaufgabe schwer, Pflegeaufwand und Pflegezeitraum realistisch  
einzuschätzen, die Belastungen und Einschränkungen zu erkennen, die  
neben den täglichen Anforderungen in Familie und Beruf zu meistern, 
oder die vielfältigen Unterstützungsangebote zu überschauen. Bei Ehe-
partnerinnen und Ehepartnern ist es in höherem Maße selbstverständlich, 
die Pflege der Partnerin oder des Partners zu übernehmen. Sie pflegen 
und begleiten ihre Partnerin/ihren Partner meist bis zu deren/dessen 
Tod, auch wenn sie selbst nicht gesund sind und ihre Kräfte bei längerer 
Pflegedauer weiter abnehmen. Besonders Frauen fällt es schwer, profes-
sionelle Unterstützung, z. B. durch ambulante Pflegedienste, in Anspruch 
zu nehmen. Die selbstverständliche Bereitschaft zur Pflege schafft allein 
noch keine ausreichende Grundlage für eine gute häusliche Pflege oder 
Versorgung. Erforderlich sind auch eine realistische Einschätzung der eige
nen Möglichkeiten und der Beziehung zum pflegebedürftigen Angehörigen 
sowie die Bereitschaft, im Bedarfsfall professionelle Hilfe in Anspruch zu 
nehmen, um sich nicht zu überfordern.

Pflege in der Familie managen 

Eine Pflegebedürftigkeit tritt häufig nicht unvermittelt ein. Viele Familien 
erleben die Hilfebedürftigkeit älterer Angehöriger als einen sich langsam 
entwickelnden und fortschreitenden Prozess. Wenn der Unterstützungs-
bedarf im Haushalt und die körperlichen Einschränkungen größer werden, 
ist es Zeit, mit den pflegebedürftigen Eltern oder Angehörigen darüber 
zu sprechen, wie die weitere Zukunft des pflegebedürftigen Angehörigen 
gestaltet werden kann, welche Wünsche und Vorstellungen berücksich-
tigt werden können, welche Unterstützung notwendig ist. Sind mehrere 
Kinder oder Angehörige da, sollten Sie sich gemeinsam über folgende 
Fragen verständigen:
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Wie möchten die pflegebedürftigen Eltern oder Angehörigen leben, ■■
wenn der Alltag nicht mehr allein zu meistern ist?
Wer kann auf welche Weise seine Hilfe und Unterstützung einbringen?■■
Welche Entlastungsmöglichkeiten gibt es?■■
Welche Dienste und Einrichtungen sollten in Anspruch genommen ■■
werden?

Ziel dieser Überlegungen ist, für alle Beteiligten eine gute Lösung zu finden. 
Wenn das allein nicht gelingt, können Fachkräfte in Beratungsstellen zu 
Rate gezogen werden, die Erfahrung in der Durchführung von Familien-
gesprächen haben. In Rheinland-Pfalz gibt es ein flächendeckendes Netz 
an Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger, beispielsweise der 
Diakonie, der Caritas oder der Arbeiterwohlfahrt. Und es gibt die Pflege
stützpunkte, die in allen Fragen rund um das Thema Pflege beraten. 
Zögern Sie nicht, nehmen Sie die Beratungsangebote bei Bedarf in An-
spruch!

Die Kontaktadressen der Pflegestützpunkte finden Sie im Anhang dieser 
Broschüre, Seite 113.

Über die Pflegestützpunkte erfahren Sie auch die Adressen der Familien- 
und Lebensberatungsstellen in Ihrer Nähe.

Pflegeaufgaben teilen 

Damit es bei der Pflege nicht zur Überlastung der Pflegenden und zur 
Isolation der Gepflegten kommt, ist es notwendig, möglichst schon  
zu Beginn einer Pflegeaufgabe Angebote zur Entlastung anzunehmen,  
beispielsweise hauswirtschaftliche oder pflegerische Dienste. Es ist  
wichtig, ein Hilfenetz aus Unterstützungsangeboten aufzubauen, die  
allen Beteiligten eine gute und würdige pflegerische Betreuung und 
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Versorgung ermöglicht. Um Isolation und Rückzug auf Seiten der pflege-
bedürftigen Person und der Pflegepersonen zu vermeiden, ist außerdem 
wichtig, Angebote der Bildung und der Unterhaltung, der Kontaktpflege 
und der Kommunikation in den Pflegealltag mit einzubeziehen. Auch 
nicht unmittelbar an Pflegeaufgaben beteiligte Familienangehörige und 
Freunde können eine wichtige Rolle übernehmen. Beispielsweise kann  
die Person, der die Pflegeaufgaben in erster Linie obliegen, die Funktion 
einer „Pflegemanagerin“ oder eines „Pflegemanagers” übernehmen.  
Sie behält den Überblick über das, was gebraucht wird, und kann einzelne 
Aufgaben delegieren. Hier eine Auswahl:

Gibt es Familienangehörige, die den Wocheneinkauf übernehmen ■■
können?
Enkelkinder, die der Oma, dem Opa, der Tante, dem Onkel beim ■■
Abendessen Gesellschaft leisten können?
Kann die weit entfernt lebende Schwester oder der Bruder die  ■■
Betreuung des pflegebedürftigen Vaters oder der Mutter während  
der Urlaubszeiten übernehmen?
Kann die Beschäftigung einer Haushaltshilfe eine Entlastung für  ■■
Pflegende und zu Pflegende sein?

Aufgaben delegieren – das klappt vielleicht nicht von heute auf morgen. 
Aber man kann es lernen. Sie brauchen als „Pflegemanagerin“ oder  
„Pflegemanager” kein schlechtes Gewissen zu haben, andere in den  
Pflegealltag einzubeziehen. Denn gemeinsam kann Pflege leichter ge-
lingen – und auf Dauer stressfreier für alle Beteiligten!

Schutz vor Überlastung 

Menschen, die pflegebedürftige Familienangehörige pflegen, sind meist 
hoch motiviert. Sie stellen sich auf die Bedürfnisse des pflegebedürftigen 
Menschen ein und richten ihr Leben nach dessen Rhythmus aus. Und das 
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oftmals über Jahre! Belastungen können leicht zur Überlastung werden, 
wenn der Pflegealltag schwerer wird, negativer Stress im Job dazukommt 
oder Ärger mit den Kindern, der Partnerin oder dem Partner, oder wenn 
die eigenen Kräfte nachlassen. Wird das Leben rund um die Uhr nur noch 
vom Eingebundensein in den sich täglich wiederholenden Pflegeablauf 
bestimmt, droht am Ende möglicherweise der eigene Zusammenbruch.

Freizeit 

Lassen Sie es nicht so weit kommen! Nehmen Sie sich rechtzeitig Zeit 
und denken Sie an Ihre eigenen Bedürfnisse! Hilfreich sind feste Zeiten, 
in denen Familienmitglieder oder professionelle Dienste die Pflegearbeit 
übernehmen. Die Hauptpflegeperson hat dann „frei“, um etwas für sich 
zu tun. Zum Beispiel Sport zu treiben, einen Stadtbummel zu unterneh-
men, oder sich mit Freundinnen und Freunden zu treffen.

Arbeitszeit befristet reduzieren

Wenn Sie berufstätig sind, ist es oft unumgänglich, die Arbeitszeit für 
einige Zeit zur Pflege eines nahen Angehörigen zu reduzieren. Neben den 
Möglichkeiten nach dem Pflegezeitgesetz (siehe Seite 80, 151) haben Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem Gesetz über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitsverträge („Teilzeit- und Befristungsgesetz“) unter 
bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Teilzeit. Wenn Sie in einem 
Unternehmen arbeiten, das in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer beschäftigt und Sie mindestens sechs Monate in die-
sem Unternehmen gearbeitet haben, dann können Sie bei Ihrem Arbeit-
geber einen Antrag auf Verringerung der vereinbarten Arbeitszeit stellen. 
Dieser Antrag sollte alle Details über Umfang und Ausgestaltung der 
reduzierten Arbeitszeit beinhalten. Das heißt, es sollte beispielsweise der 
Beginn und der Umfang der gewünschten Reduzierung sowie die Vertei-
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lung der Arbeitszeit genannt werden. Ein solcher Antrag muss drei Mona-
te vor der gewünschten Arbeitszeitreduzierung gestellt werden. 

Er kann vom Arbeitgeber nur abgelehnt werden, wenn betriebliche Grün-
de der Verringerung Ihrer Arbeitszeit entgegenstehen. Ein betrieblicher 
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Organisation, der Arbeitsab-
lauf oder die Sicherheit im Betrieb durch die Reduzierung der Arbeitszeit 
wesentlich beeinträchtigt werden oder unverhältnismäßige Kosten ent-
stehen. Je nach Art Ihres Arbeitsplatzes und/oder Ihrer Tätigkeit können 
im Einzelfall auch andere betriebliche Gründe der Reduzierung entgegen-
stehen. Sprechen Sie mit Ihrer Personalabteilung, dem Betriebs- oder 
Personalrat oder mit Ihrer Gewerkschaft über die Möglichkeiten in Ihrem 
Unternehmen und lassen Sie sich beraten, welche Lösung für Sie am bes-
ten ist. Vielleicht ist Ihre Arbeitgeberin oder Ihr Arbeitgeber auch bereit, 
Ihnen über die gesetzlichen Ansprüche hinaus entgegenzukommen. Siehe 
auch Seite 80 ff. „Freistellung für Pflege – Regelungen des Pflegezeit-
gesetzes“.
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Angebote zur Entlastung von  
Pflegepersonen 

Organisieren Sie rechtzeitig Unterstützung und Freiräume für sich selbst! 
Es gibt viele Dienste, die Sie bei der täglichen Pflegearbeit unterstützen 
und bei der Organisation des Haushalts entlasten. Unterstützungsange-
bote finden Sie in dieser Broschüre im Kapitel 4 „Unterstützungsangebote 
für Familien“ unter dem Punkt „Weitere Leistungen zur Unterstützung  
der Pflege zu Hause“ (Seite 53). Hilfestellung bei der Suche nach der für 
Sie besten Lösung sowie deren konkreter Umsetzung bietet auch der Pfle-
gestützpunkt in Ihrer Nähe. Die Adressen der Pflegestützpunkte finden Sie 
im Anhang dieser Broschüre, Seite 113. 

Kontakt- und Informationsstellen für 
Selbsthilfe (KISS)

Das Gespräch mit Menschen, die sich in der gleichen Lebenssituation 
befinden, kann hilfreich sein. In Rheinland-Pfalz gibt es eine große  
Anzahl von Selbsthilfegruppen. Sie gründen, beraten, unterstützen und 
fördern Initiativen und Institutionen im Sozial- und Gesundheitsbereich. 
Ihre Arbeit ist themen- und fachübergreifend, unabhängig, überparteilich, 
überkonfessionell und nicht gewinnorientiert. Informationen über  
Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei den regionalen Kontakt- 
und Informationsstellen für Selbsthilfe (KISS). 













Bauhofstraße 9
55116 Mainz

www.masgff.rlp.de




